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 Bewertungsgrundlagen 

Die an die gefertigten Sachverständigen übergebenen bzw. von ihnen erhobenen Unterlagen sind nach-
folgend umfassend aufgelistet. Darüber hinaus gehende Unterlagen wurden den Sachverständigen 
nicht zur Verfügung gestellt und konnten daher bei der Wertermittlung nicht berücksichtigt werden. 

Der Bewertung werden diese Unterlagen zugrunde gelegt. 

Von der Auftraggeberin übergebene Unterlagen und Informationen 
• Grundriss Erdgeschoß, Polierplan vom 03.11.2006 
• Grundriss 1. Obergeschoß, Polierplan vom 03.11.2006 
• Grundriss 2. Obergeschoß, Polierplan vom 03.11.2006 
• Grundriss 3. Obergeschoß, Polierplan vom 03.11.2006 
• Grundriss 4. Obergeschoß, Polierplan vom 03.11.2006 
• Saldenliste Jänner 2023 bis Juni 2023 

Von den Sachverständigen erhobene Unterlagen und Informationen 
• Grundbuchsauszug, Abfragedatum 04.09.2023 
• Flächenwidmungsplan, Quelle: geodaten.graz.at, Online-Abfrage vom 04.09.2023 
• Auszug aus der Digitalen Katastermappe, Abfrage vom 04.09.2023 
• Auszug aus dem Verdachtsflächen- bzw. Altlastenkataster des Umweltbundesamtes, Abfrageda-

tum 04.09.2023 
• Erhebungen am Grazer Immobilienmarkt 
• Stadtpläne 
• Infrastruktur 

 Allgemeine Bewertungsannahmen 

• Bewertungsgrundlagen 

Die Bewertung erfolgt auf der Grundlage der analogen Anwendung des Liegenschaftsbewertungsge-
setzes (LBG) in der zum Bewertungsstichtag geltenden Fassung, sowie unter Maßgabe aller im Befund 
angeführten Unterlagen, wertbeeinflussenden Merkmale, eigener Erhebungen und Feststellungen (z.B. 
im Zuge der Besichtigung der Liegenschaft) sowie anhand der aktuellen Marktsituation. 

Im Falle von Änderungen der Grundlagen bleibt eine neuerliche Bewertung vorbehalten. 

• Unterlagen und Informationen von der Auftraggeberin  

Das gegenständliche Gutachten basiert u.a. auf den von der Auftraggeberin übergebenen bzw. über-
mittelten Unterlagen. Die von der Auftraggeberin übergebenen bzw. übermittelten sowie die von den 
gefertigten Sachverständigen erhobenen Unterlagen und erteilten Informationen sind vollständig unter 
01.04 Bewertungsgrundlagen aufgelistet. 

Die Auftraggeberin hat mit Annahme des Angebots bzw. Erteilung des Auftrags bestätigt, sämtliche für 
die Wertermittlung relevanten Unterlagen übergeben bzw. sämtliche Informationen erteilt zu haben und 
bestätigt, dass ihr darüber hinaus keine Unterlagen oder Informationen, die für die Bewertung relevant 
sind, bekannt sind. 

Der Bewertung wird zugrunde gelegt, dass die übergebenen Unterlagen und erteilten Informationen 
zum Bewertungsstichtag und darüber hinaus uneingeschränkt gültig sind. Sofern sich herausstellt, dass 
Angaben bzw. Informationen unvollständig und nicht korrekt sind, kann dies zu einem anderen Ergebnis 
in der Wertermittlung führen. 
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• Sonstiges 

Weiterführende Bewertungsgrundlagen bzw. -Annahmen werden unter 03.01 Standardannahmen und 
Umfang der Bewertung angeführt. 

 Besondere Bewertungsannahmen 

Die Bewertung erfolgt in derzeitigem Zustand der Liegenschaft ohne Berücksichtigung von besonderen 
Bewertungsannahmen. 

 Literatur 

• Kothbauer / Reithofer: Liegenschaftsbewertungsgesetz - Praxiskommentar, 2013, Linde Verlag, 
Wien 

• Kranewitter: Liegenschaftsbewertung, 7. Auflage 2017, Manz Verlag, Wien 
• Bienert / Funk (Hrsg.): Immobilienbewertung Österreich, 4. Auflage 2022, ÖVI Immobilienakade-

mie, Wien  
• Seiser / Kainz: Der Wert von Immobilien, 1. Auflage 2011, Verlag Seiser&Seiser, Graz  
• Kleiber: Verkehrswertermittlung von Grundstücken, 7. Auflage 2014, Bundesanzeiger Verlag, Köln 
• Bobka (Hrsg.): Spezialimmobilien von A-Z, 2. Auflage 2014, Bundesanzeiger Verlag, Köln 
• Bienert (Hrsg.), Bewertung von Spezialimmobilien, 1. Auflage 2005, Verlag Gabler, Wiesbaden 
• BKI Baukosten Gebäude Neubau 2023, Baukosteninformationszentrum Deutscher Architekten-

kammern 
• BKI Baukosten Gebäude Altbau 2020, Baukosteninformationszentrum Deutscher Architektenkam-

mern 
• Immobilienpreisspiegel, Wirtschaftskammer Österreich 
• Studien der HypZert GmbH 
• Fachzeitschriften: Der Sachverständige, österreichische Zeitung für Liegenschaftsbewertung, Der 

Immobilienbewerter 
• Steiner / Jankovic: Der Jahresabschluss nach IFRS Ein systemischer Leitfaden zur praktischen An-

wendung, 2014, Manz Verlag 

 

In der zum Bewertungsstichtag geltenden Fassung: 

• Liegenschaftsbewertungsgesetz 
• Steiermärkisches Raumordnungsgesetz 
• Steiermärkisches Baugesetz 
• OIB Richtlinien, Österreichisches Institut für Bautechnik 
• ÖNORM B 1802-1: Liegenschaftsbewertung – Teil 1: Begriffe, Grundlagen sowie Vergleichs-, 

Sach- und Ertragswertverfahren, Austrian Standards 
• ÖNORM B 1802-2: Liegenschaftsbewertung – Teil 2: Discounted-Cash-Flow-Verfahren (DCF-Ver-

fahren), Austrian Standards 
• ÖNORM B 1802-3: Liegenschaftsbewertung – Teil 3: Residualwertverfahren, Austrian Standards 
• ÖNORM B 1800: Ermittlung von Flächen und Rauminhalten von Bauwerken, Austrian Standards 
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 Bestätigung der fachlichen Eignung und Stellung 
der Bewerter 

Hiermit wird bestätigt, dass die OTTO Immobilien GmbH bzw. die gefertigten Sachverständigen über 
entsprechende fachliche Qualifikationen und aktuelle und örtliche Marktkenntnisse sowie erforderliche 
Fertigkeiten und Sachverstand zur kompetenten Durchführung der Bewertung verfügen. Darüber hinaus 
wird bestätigt, dass diese Bewertung unabhängig und ausschließlich für die Auftraggeberin bzw. Adres-
saten des Gutachtens als externer Bewerter erstellt wurde. 

 Unabhängigkeit 

Weder die OTTO Immobilien GmbH noch die gefertigten Sachverständigen halten eine wesentliche 
Verbindung zum oder eine Beteiligung am Gegenstand des Bewertungsauftrags oder der Auftraggebe-
rin des Bewertungsauftrags. 

 Vertraulichkeit 

Die OTTO Immobilien GmbH sowie die gefertigten Sachverständigen verpflichten sich, über alle Ange-
legenheiten, die ihnen im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit für die Auftraggeberin bekannt werden, 
Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass die Auftraggeberin sie von dieser Schweigepflicht ent-
bindet oder gesetzliche Äußerungspflichten entgegen stehen. 

Die OTTO Immobilien GmbH bzw. die gefertigten Sachverständigen dürfen Berichte, Gutachten und 
sonstige schriftliche Äußerungen über die Ergebnisse ihrer Tätigkeit Dritten nur mit Einwilligung der 
Auftraggeberin aushändigen, es sei denn, dass eine gesetzliche Verpflichtung hierzu besteht. 

 Haftung 

Die OTTO Immobilien GmbH bzw. die gefertigten Sachverständigen haften nur für vorsätzliche und grob 
fahrlässig verschuldete Verletzungen der übernommenen Verpflichtungen. 

Jeder Schadenersatzanspruch kann nur innerhalb von sechs Monaten nachdem der oder die An-
spruchsberechtigte von dem Schaden Kenntnis erlangt haben, spätestens aber innerhalb von drei Jah-
ren nach dem anspruchsbegründenden Ereignis gerichtlich geltend gemacht werden, sofern nicht in 
gesetzlichen Vorschriften zwingend andere, kürzere, Verjährungsfristen festgesetzt sind. 

Die Haftung des Auftragnehmers ist – gleichviel aus welchem Rechtsgrund – im Inhalt und in der Höhe 
auf die bestehende Versicherungssumme der Berufshaftpflichtversicherung beschränkt.  

Diese Versicherungssumme stellt jedenfalls den Höchstbetrag der von der OTTO Immobilien GmbH in 
jedem Schadensfalle obliegenden Leistung dar, und zwar mit der Maßgabe, dass für jeden einzelnen 
Schadensfall bezüglich aller Folgen eines Verstoßes nur eine einmalige Leistung der Versicherungs-
summe in Frage kommt. Dies gilt insbesondere auch bei mehreren entschädigungspflichtigen Perso-
nen, auf die sich der Versicherungsschutz allenfalls erstreckt, oder erstrecken mag. Dabei gilt mehrfa-
ches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitlicher 
Verstoß, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zu-
sammenhang stehen. 

Die Haftungsvereinbarung gilt auch dann, wenn eine Haftung gegenüber anderen Personen als der 
Auftraggeberin begründet werden sollte, etwa weil Vertragsbeziehungen einen anderen Adressaten als 



 

 
Gutachten, 8041 Graz, Liebenauer Hauptstraße 82c 

 
Seite 8 von 35 

 

die Auftraggeberin in ihren Schutzbereich einbeziehen; dies gilt insbesondere gegenüber Gesellschaf-
ten, an denen die Auftraggeberin mittelbar oder unmittelbar beteiligt ist, oder die an der Auftraggeberin 
mittelbar oder unmittelbar beteiligt sind. 

 Urheberrecht, Weitergabe, Veröffentlichung 

Das Gutachten wurde ausschließlich für die Auftraggeberin für den vereinbarten Zweck erstellt. Eine 
Weitergabe an Dritte oder eine Veröffentlichung des Gutachtens oder Teilen davon ist nur mit vorheriger 
schriftlicher Zustimmung durch die OTTO Immobilien GmbH zulässig. Das Gutachten wurde nur für den 
vereinbarten Zweck erstellt und ist nicht für andere Zwecke geeignet. 
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02 Befund 

 Grundbuchsstand zum 04.09.2023 

 
KATASTRALGEMEINDE 63113 Liebenau                              EINLAGEZAHL  1551 

BEZIRKSGERICHT Graz-Ost 

******************************************************************************* 

Letzte TZ 16465/2021 

************************************* A1 ************************************** 

   GST-NR  G BA (NUTZUNG)          FLÄCHE  GST-ADRESSE 

   211/1   G GST-Fläche       (*     2898) Änderung in Vorbereitung 

             Bauf.(10)                308 

             Gärten(10)              2590  Liebenauer Hauptstraße 82c 

Legende: 

G: Grundstück im Grenzkataster 

*: Fläche rechnerisch ermittelt 

Bauf.(10): Bauflächen (Gebäude) 

Gärten(10): Gärten (Gärten) 

************************************* A2 ************************************** 

   1  a gelöscht 

************************************* B *************************************** 

   1 ANTEIL: 1/1 

     Green Business Center Graz GmbH (FN 562647y) 

     ADR: Liebenauer Hauptstraße 82c, Graz   8041 

      a 16465/2021 Kaufvertrag 2021-08-09 Eigentumsrecht 

************************************* C *************************************** 

   1  a 16069/1978 

          DIENSTBARKEIT der Leitungsführung für einen Abwasserkanal 

          (Oberflächenwasser), der Berechtigung des Betretens und der 

          Durchführung von Erhaltungsarbeiten auf einer Breite von 

          2,5 m betreffend Gst 211/1 für 

          Land Steiermark (3-328 Pe 26/41-1977) 

      b 16465/2021 Übertragung der vorangehenden Eintragung(en) aus 

          EZ 1325 

   2  a 1740/2007 9285/2021 

          DIENSTBARKEIT der entschädigungslosen Duldung von 

          Immissionen aus dem ordnungsgemäßen Bestand und Betrieb der 

          Eisenbahn an Gst 211/1 für EZ 1481 

      b 16465/2021 Übertragung der vorangehenden Eintragung(en) aus 

          EZ 1325 

   3  a 16465/2021 Kaufvertrag 2021-08-09 

          PFANDRECHT                              Höchstbetrag EUR 1.700.000,-- 

          für Gschweitl applied structures GmbH (FN 142344f) 

*********************************** HINWEIS *********************************** 

          Eintragungen ohne Währungsbezeichnung sind Beträge in ATS. 

******************************************************************************* 

Grundbuch 04.09.2023 10:25:46 

 
Das Grundstück ist im Grenzkataster1 eingetragen. 

 
1 Im Gegensatz zum Grundsteuerkataster dient der Grenzkataster zum verbindlichen Nachweis der Grenzen der Grundstücke. 
Grenzpunkte von im Grenzkataster eingetragenen Grundstücken sind durch Maßzahlen (Koordinaten) in cm-Genauigkeit festge-
legt. Eine exakte Rückübertragung von unkenntlich gewordenen Grenzen in die Natur ist somit durch das Vermessungs-
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Rechte und Lasten 
Im A2-Blatt (Gutsbestandsblatt) gibt es keine Vermerkungen. 

Im C-Blatt (Lastenblatt) ist eine Dienstbarkeit der Leitungsführung für einen Abwasserkanal, der Be-
rechtigung des Betretens und der Durchführung von Erhaltungsarbeiten auf einer Breite von 2,50 m für 
das Land Steiermark eingetragen. Außerdem ist eine Dienstbarkeit der entschädigungslosen Duldung 
von Immissionen aus dem ordnungsgemäßen Bestand und Betrieb der Eisenbahn und ein Pfandrecht 
mit einem Höchstbetrag von EUR 1.700.00,-- für Gschweitl applied structures GmbH (FN 142344f) ver-
merkt. 

Außerbücherliche Rechte bzw. Lasten sind nicht bekannt. 

 Grundstück 

Beschreibung 
Die Liegenschaft inneliegend in der Einlagezahl 1551 der Katastralgemeinde 63113 (Liebenau), Be-
zirksgericht Graz-Ost besteht aus dem Grundstück 211/1 und hat ein verbüchertes Gesamtausmaß von 
2.898 m² Grundstücksfläche. Nachmessungen der Grundstücksflächenausmaße wurden von den Sach-
verständigen nicht vorgenommen. Die Sachverständigen werden das im Grundbuch eingetragene Flä-
chenausmaß in die Gutachtenserstellung einfließen lassen. 
Das Gesamtgrundstück ist ungleichmäßig über zwei Straßen eckförmig konfiguriert und annähernd 
eben ausgestaltet.  

 
Auszug aus der digitalen Katastralmappe2; gegenständliches Grundstück gelb hinterlegt 
 

 
amt (Grenzwiederherstellung) sowie durch Vermessungsbefugte bzw. Ingenieurkonsulenten für Vermessungswesen (IKV) jeder-
zeit möglich. Die Ersitzung von Teilen von im Grenzkataster eingetragenen Grundstücken ist ausgeschlossen. Des Weiteren ist 
auch im Falle eines Grenzstreits die Zuständigkeit des Gerichtes ausgeschlossen. Der Grenzkataster bietet somit höchste Rechts-
sicherheit hinsichtlich des Grenzverlaufes;  
Quelle: https://www.bev.gv.at/Services/Dienstleistungen/Glossar-Woerterbuch/Grenzkataster.html, Stand 04.09.2023 (Bewer-
tungsstichtag) 
2 Quelle: immounited.com, online Abfrage vom 04.09.2023 
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jeweils vorgesehene Nutzung sowie die sich aus der Festle-
gung der Bebauungsdichte ergebenden Folgen (wie Ver-
kehrserschließung einschließlich der Vorsorge für den ruhen-
den Verkehr, Versorgung durch öffentliche Einrichtungen und 
Anlagen) Bedacht zu nehmen. Dazu kann als Ergänzung zur 
Festsetzung der höchstzulässigen Bebauungsdichte auch die 
höchste Stelle der Bauwerke festgelegt werden. Dabei blei-
ben kleinflächige Bauteile, wie Rauchfänge, Rohraufsätze 
und dergleichen unberücksichtigt.5 

Altlasten 
Zur Vollständigkeit wurde eine aktuelle Abfrage des Verdachtsflächenkatasters und Altlastenatlas des 
Umweltbundesamtes6 (Online-Abfrage vom 04.09.2023) durchgeführt. Das gegenständliche Grund-
stück ist nicht im Verdachtsflächenkataster und Altlastenatlas des Umweltbundesamtes eingetragen. 

 
  

 
5 Quelle: § 30 Abs 4 StROG 
6 Erläuterungen: Entsprechend den Bestimmungen des Altlastensanierungsgesetzes (ALSAG, BGBl. Nr. 299/1989 i.d.g.F) hat 
die Landeshauptfrau/der Landeshauptmann der/dem BundesministerIn für Umwelt Verdachtsflächen bekanntzugeben. 

Der Verdachtsflächenkataster wird vom Umweltbundesamt geführt und beinhaltet jene von der Landeshauptfrau/vom Landes-
hauptmann gemeldeten Altablagerungen und Altstandorte, für die der Verdacht einer erheblichen Umweltgefährdung aufgrund 
früherer Nutzungsformen ausreichend begründet ist. Die Eintragung einer Liegenschaft in den Verdachtsflächenkataster doku-
mentiert keinesfalls, dass von der Liegenschaft tatsächlich eine erhebliche Gefahr ausgeht. Ob von einer Verdachtsfläche tat-
sächlich eine erhebliche Gefahr ausgeht, muss durch entsprechende Untersuchungen (z.B. Boden- und Grundwasseruntersu-
chungen) nachgewiesen werden. 

Werden mit der Meldung einer Fläche zu wenig Informationen übermittelt, wird die Altablagerung oder der Altstandort nicht in den 
Verdachtsflächenkataster aufgenommen. Eine Eintragung kann erst erfolgen, wenn von der Landeshauptfrau/vom Landeshaupt-
mann zusätzliche, ausreichende Informationen übermittelt werden. Es gibt bereits eine große Anzahl von Meldungen, die noch 
nicht in den Verdachtsflächenkataster aufgenommen werden konnten. 

Die österreichweite Erfassung von Verdachtsflächen ist noch nicht abgeschlossen. Es sind daher noch nicht alle Verdachtsflächen 
im Verdachtsflächenkataster enthalten. Quelle: https://www.umweltbundesamt.at/altlasten/verdachtsflaechenkataster, Stand 
04.09.2023 
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Mikrolage 

 

Stadtplan9 

Die gegenständliche Liegenschaft befindet sich auf der Liebenauer Hauptstraße zwischen der Raiffei-
senstraße und der Petrifelderstraße. 

Umgebungsverbauung 

 
Vogelperspektive10, Kennzeichnung der Liegenschaft durch die Sachverständigen 

Die Bebauung der Umgebung dominieren sowohl Gewerbe- und Industrieliegenschaften. Auf der ge-
genüberliegenden Seite der Liebenauer Hauptstraße befindet sich das Einkaufszentrum Murpark. Des 

 
9 Quelle: immounited.com, online-Abfrage vom 04.09.2023 
10 Quelle: immounited.com, online-Abfrage vom 04.09.2023 
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Sonstiges infrastrukturelles Angebot 

 
Plan mit Infrastruktureinrichtungen11 

 
Legende Infrastruktureinrichtungen12 

 
11 Quelle: www.immounited.com, online-Abfrage vom 11.09.2023 
12 Quelle: www.immounited.com 
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Betriebskosten 
Eine Betriebskostenabrechnung wurde den Sachverständigen nicht übergeben. Gemäß übergebener 
Saldenliste betrugen die Betriebskosten im 1. Halbjahr 2023 insgesamt € 6.304,87, somit durchschnitt-

lich € 1,07 je m² NRF p.M. Diese Kosten sind für die Art des Gebäudes im niedrigen Bereich.  

 Bestandsverhältnisse 

Den Sachverständigen wurden keine aktuelle Zinsliste bzw. Mietverträge übergeben. Nach Auskunft 
der Auftraggeberin wird das Erdgeschoß für Veranstaltungen vermietet, das 1. sowie 2. Obergeschoß 
sind zur Gänze, das 3. Obergeschoß zum Teil vermietet, wobei Mietverträge beidseitig jeweils zum 
Monatsende mit einer dreimonatigen Frist gekündigt werden können. 

Die Einnahmen für die Jahre 2022 und 2021 wurden wie folgt bekanntgegeben: 

 
Die Einnahmen für das 1. Halbjahr 2023 wurden mit insgesamt € 174.007,90 bekanntgegeben (Salden-

liste Jänner 2023 bis Juni 2023).  

 Markt- und Konkurrenzsituation 

Marktsituation17 
In der steirischen Landeshauptstadt entwickelt der Büromarkt neues Leben. In der Vergangenheit wies 
der Grazer Büromarkt eine relativ kleinteilige Struktur auf, und die Neuflächenproduktion war vergleichs-
weise gering. 

Laut CBRE werden in Graz durchschnittlich 11 bis 13,5 Euro pro Quadratmeter im Monat erzielt, die 
Spitzenmiete liegt nach wie vor bei rund 16,50 Euro pro Quadratmeter. Bei höheren Preisen erwarten 
die Mieterinnen und Mieter auch ein entsprechendes Angebot. Die Ansprüche an die jeweilige Büroim-
mobilie haben sich verändert, die Flächen können kompakter sein als noch vor einiger Zeit. 

Laut Immobilienpreisspiegel der Wirtschaftskammer Österreich betragen die Mieten von Büroflächen in 
Graz (Stadt) in Nebenlagen in brauchbarem Zustand im Jahr 2022 (IPS 2023) EUR 7,94.  

 
17 Quelle: WKO Immobilien-Preisspiegel 2023 
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 Beurteilung der Rechten und Lasten 

16069/1978 DIENSTBARKEIT der Leitungsführung für einen Abwasserkanal 
(Oberflächenwasser), der Berechtigung des Betretens und der Durchführung 
von Erhaltungsarbeiten auf einer Breite von 2,5 m betreffend Gst 211/1 für Land 
Steiermark (3-328 Pe 26/41-1977) 
Diese Dienstbarkeit schränkt die aktuelle Nutzung der Liegenschaft sowie die Bebaubarkeit nicht ein 
und ist somit als nicht wertrelevant zu bewerten. 

1740/2007 9285/2021 DIENSTBARKEIT der entschädigungslosen Duldung von 
Immissionen aus dem ordnungsgemäßen Bestand und Betrieb der Eisenbahn 
an Gst 211/1 für EZ 1481 
Die Lage in der Nachbarschaft der Eisenbahnlinie wird in den Bewertungsansätzen (Mietansatz, Bo-
denwert) berücksichtigt. 

16465/2021 PFANDRECHT Höchstbetrag EUR 1.700.000,-- für Gschweitl applied 
structures GmbH (FN 142344f) 
Die gegenständliche Bewertung erfolgt geldlastenfrei. Diese Eintragung ist somit nicht zu berücksichti-
gen. 

 Wahl des Wertermittlungsverfahrens 

Ertragswertverfahren 
Da die Ertragsabsicht und die Fortführung der bestehenden Nutzung im Vordergrund stehen, erfolgt die 
Berechnung des Verkehrswertes durch das Ertragswertverfahren. Der Bodenwert wird durch das Ver-
gleichswertverfahren ermittelt.  

Für die Ertragswertberechnung wird zunächst der Jahresrohertrag der Liegenschaft (Summe aus den 
nachhaltig erzielbaren Nettomieterträgen) herangezogen. 

Dieser Jahresrohertrag wird um die Bewirtschaftungskosten und allfällige nicht-umlagefähige Kosten, 
die beim Eigentümer verbleiben, vermindert. 

Im Zuge der Ertragswertermittlung wird davon ausgegangen, dass sich der Reinertrag neben dem Er-
tragsanteil für die baulichen Anlagen auch in einen Ertragsanteil für den Grund und Boden aufteilt. Dabei 
wird unterstellt, dass Grund und Boden ein unbegrenzt nutzbares Wirtschaftsgut ist und die Erträge 
jährlich ohne zeitliche Begrenzung anfallen. Daher wird der auf den Grund und Boden entfallende Rein-
ertragsteil als Jahresbetrag einer ewigen Rente kapitalisiert. Da Grund und Boden mit dem Gebäude 
das gleiche Schicksal teilen, ist der zu verwendende Kapitalisierungszinssatz identisch mit jedem des 
Gebäudes. 

Dazu wird in der Berechnung vom Jahresrohertrag die angemessene Bodenwertverzinsung in Abzug 
gebracht und man erhält den Jahresreinertrag der baulichen Anlagen. 

Dieser Jahresreinertrag der baulichen Anlagen wird auf die Restnutzungsdauer der baulichen Anlagen, 
zu einem für die Liegenschaft angemessenen Zinssatz, kapitalisiert. 

Die Restnutzungsdauer (RND) der baulichen Anlagen ergibt sich aus dem Baujahr des Gebäudes, der 
wirtschaftlichen Lebensdauer sowie der Instandhaltung des Gebäudes. Durch regelmäßige Instandhal-
tungs- bzw. Erhaltungsmaßnahmen kann bei Gebäuden mit guter Bausubstanz eine Verlängerung der 
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 Besondere Bewertungsannahmen 

Die Bewertung erfolgt im IST-Zustand der Liegenschaft ohne Berücksichtigung besonderer Bewertungs-
annahmen. 

 Beizulegender Zeitwert (Fair Value) 

Der beizulegende Zeitwert (Fair Value) der Liegenschaft 8041 Graz, Liebenauer Hauptstraße 82c be-
trägt unter Berücksichtigung der aktuellen Marktlage und der besonderen Bewertungsannahmen zum 
Stichtag 31.12.2023 gerundet: 
  

 
 

Anmerkung zum beizulegenden Zeitwert 
Oben ausgewiesener Wert berücksichtigt nicht, dass bei dem Erfordernis einer raschen Veräußerung der Verkehrswert unter-
schritten und bei Verfügung eines langen Vermarktungszeitraumes dieser überschritten werden kann. Des Weiteren bleiben ent-
sprechend den Bestimmungen des Liegenschaftsbewertungsgesetzes besondere ideelle Wertzumessungen unberücksichtigt. 

 

 

 

 

 

Wien, 02.10.2023 

i.A.   
 

 

 

 
 

 




